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Vorwort:
Die Leiden eines Autors an
Europa

Es war albtraumhaft: Können Sie sich vorstellen, einen Text
in Ihrer Muttersprache zu lesen, ohne bei der ersten
Lektüre irgendetwas zu verstehen außer Bahnhof?

Das aber ist die bittere Realität, wenn Sie sich mit
Verordnungen, Richtlinien, Erlassen und
Sitzungsprotokollen der EU befassen. Beispiel gefällig?

Delegierte Richtlinie 2014/72/EU der Kommission vom 13.
März 2014 zur Änderung – zwecks Anpassung an den
technischen Fortschritt – des Anhangs III der Richtlinie
2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates
hinsichtlich einer Ausnahme für Blei in Loten und
Anschlussbeschichtungen von elektrischen und
elektronischen Bauteilen und Beschichtungen von
Leiterplatten zur Verwendung in Zündungsmodulen und
anderen elektrischen und elektronischen
Motorsteuerungssystemen …

Oder auch:

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 288/2014 der
Kommission vom 25. Februar 2014 zur Festlegung von
Vorschriften gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013
des Europäischen Parlaments und des Rates mit
gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen Fonds
für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds,



den Kohäsionsfonds, den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raums und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds
sowie mit allgemeinen Bestimmungen über den
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den
Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds und den
Europäischen Meeres- und Fischereifonds im Hinblick auf
Muster für operationelle Programme im Rahmen des Ziels
»Investitionen in Wachstum und Beschäftigung« und
gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 des
Europäischen Parlaments und des Rates mit besonderen
Bestimmungen zur Unterstützung des Ziels »Europäische
territoriale Zusammenarbeit« aus dem Europäischen Fonds
für regionale Entwicklung im Hinblick auf das Muster für
operationelle Programme im Rahmen des Ziels
»Europäische territoriale Zusammenarbeit« …

In Abschnitt 10 dieses 48 Seiten umfassenden
Verordnungs-Monsters geht es dann übrigens um den
Bürokratieabbau, wobei sich ganze vier oder fünf Zeilen zu
diesem Thema finden.

Oder ein bezeichnender Auszug aus der DIN EN 12586, der
sogenannten Schnullerketten-Verordnung:

Wenn eine Schnur (ausgenommen eine Befestigung
formende Schnur) vor oder während den in 6.1.4.1. und
6.1.4.2. beschriebenen Prüfungen der Breite des Bandes so
exponiert wird, dass es nicht mehr bedeckt ist, muss bei
der Prüfung nach 6.1.4.4. die größte Gesamtlänge der
freien Schnur (einschließlich aller zur Anbringung eines
Ergänzungsteils benutzten Schnüre) 15 mm betragen.

Alles klar? Nein? Dann werden Sie sicher verstehen, dass
sich beim Autor während der Arbeit an diesem Buch des
Öfteren Verwirrungszustände und Anfälle von



Geistesstörung einstellten. Das ist unter diesen Umständen
ganz normal. Bitte üben Sie sich also etwas in Nachsicht,
wenn an irgendeiner Stelle der Amtsschimmel, auf dem der
Autor ritt, mit ihm durchgegangen sein mag. Immer wieder
hat das Mistvieh ihn aber auch abgeworfen und ihm sogar
üble Huftritte versetzt. Sie werden schon sehen …

Zudem ist es möglich, dass er an manchen Stellen den allzu
verwinkelten Gedankengängen erleuchteter EU-Bürokraten
nicht zu folgen vermochte und im Stadium laienhaften
Irrtums verhaftet blieb – wie der einfältige Gläubige
angesichts päpstlicher Unfehlbarkeit.

Apropos: War da nicht mal irgendwas mit mehr
Bürgernähe?

Sei’s drum. Nun aber gleich zur Sache.



EU-Bestimmungen:
Hahaha, was haben wir gelacht!

Ungläubiges Kopfschütteln und humoreskes
Schenkelklopfen über die seltsamen
Kommunikationsstrukturen und kuriosen Ideen von EU-
Bürokraten ist nicht nur in Deutschland weit verbreitet.
Sätze wie »Die spinnen wohl, die da in Brüssel!« – in allen
europäischen Sprachen geäußert – sind oft die einzige
angemessene Reaktion auf Regelungen, die für einen
ganzen Kontinent gelten und natürlich keinesfalls der
Erheiterung als vielmehr der großflächigen Regulierung
des staatlichen und zwischenstaatlichen Zusammenlebens
dienen sollen.

Dabei gilt es allerdings zu bedenken: Wenn es um
bürokratische Ergüsse geht, ist Qualität nicht immer das
oberste Kriterium. Das wäre indes nicht weiter tragisch,
wenn die betreffenden Texte nur vielfach kopiert,
registriert, gestempelt, zwischen Aktendeckeln abgeheftet
und dann in irgendeinem Archiv endgelagert würden. Dort
wären sie wirkungslos und könnten keinen Schaden
anrichten. Aber auch absurde administrative Erzeugnisse
aus nur schwach erhellten Amtsstuben ziehen eben ernste
Folgen nach sich und haben langfristige Auswirkungen auf
uns alle. Das gilt es, sich klarzumachen, nachdem man
herzlich darüber gelacht hat. Bei Heiterkeit sollte man es
also nicht belassen, sondern Einfluss zu nehmen versuchen,
und wenn auch nur, um das Schlimmste zu verhindern …



Anders gesagt: Über manche der im Folgenden
angeführten Beispiele kann man sich also mit allem Recht
der Welt kringeln vor Lachen, wie zum Beispiel über die
Sache mit den Schnullerketten – besonders über die Sache
mit den Schnullerketten, wie Sie im Folgenden nachlesen
können. Ernster wird es bereits bei den
Energiesparlampen, wobei offenbar Zusammenhänge nicht
zu Ende gedacht wurden und Lobbyinteressen sinnvolle
Regelungen verhindert haben. So wie es auch, als weiteres
Beispiel, das durch die Presse ging, 2013 im Fall der ab
2020 gültigen CO2-Grenzwerte für Automobile geschehen
ist: In diesem wichtigen Zusammenhang war die EU
endlich einmal auf dem richtigen Weg – bis Mutti Merkel,
wohl geplagt von Zweifeln an der Innovationskraft der
deutschen Autoindustrie, die vorliegende Textfassung im
Sinne von BMW und Daimler – und gegen den Klimaschutz
Partei ergreifend – blockierte und noch einmal einen
Aufschub für Spritfresser erwirkte. Das hinderte sie
allerdings dann nicht daran, die betreffende Regelung als
großartigen Fortschritt zu feiern. (Nebenbei: Alle Politiker
feiern jede ihrer Taten als großartigen Fortschritt.)
Immerhin, zumindest auf dem Papier werden Autos in den
kommenden Jahren sparsamer.

Fazit: Jenseits des Spaßfaktors ist es immer wichtig, sich
mit den Fakten und Folgen auseinanderzusetzen und in der
einen oder anderen Weise Stellung zu beziehen – sei es als
bewusster Konsument oder bei Europawahlen!

Welche Marke fahren Sie übrigens? Apropos:
Kohlendioxidausstoß pro Kilometer?



Albtraum in Endlosschleife:
Was erwartet der EU-Bürger
von der EU?

Überall haben sie ihre bürokratischen Griffel, die
überbezahlten und unfähigen EU-Bürokraten. Die
kuriosesten Gesetze und Erlasse denken sie sich aus, um
hilflose Bürger zu schikanieren und zu drangsalieren. Mit
allem muss man rechnen:

»EU-Kommission erlässt neue Schlachtregelung
für Kinder …«

Na, na, na, das geht dann doch etwas zu weit. Natürlich
korrigierte sich HR-Sprecher Peter Lemke nach diesem
Versprecher sofort und machte aus dem menschlichen
Nachwuchs wieder Hornochsen, nämlich Rinder. Böswillige
Zeitgenossen allerdings könnten annehmen, dass dieser
Medienmann möglicherweise – Freud’scher Versprecher –
aber auch genau das artikuliert hat, was der EU-Bürger
von der Europäischen Union erwartet – nämlich nichts als
Verwirrung, Chaos und Horror.

Nein, in der Tat, Bürgernähe ist ihr Ding nicht, und auf
Volkes Stimme hört die EU-Kommission nicht einmal
ansatzweise. Auch mit dem gesunden Menschenverstand
ist sie bisher noch keine Allianz eingegangen. Vieles von
dem, was sie bereits realisiert hat und zukünftig umsetzen
will, besitzt beachtliches (Real-)Satirepotenzial. Wie sonst
wäre es zu erklären, dass man zwischen tatsächlicher



Gesetzestat und von Journalisten in humoristischer Absicht
erdachten Fake-Erlassen so schlecht unterscheiden kann?
Bei weitem nicht nur der Gurken-Erlass war total vergurkt,
wie die folgenden Seiten belegen werden. Wobei der, genau
genommen, eigentlich gar nicht aus der Feder von EU-
Bürokraten stammt, aber trotzdem eben zu einer Art
Markenzeichen für europäische Unfähigkeit wurde …

Was die EU so alles reguliert

Zuletzt berichtete die Presse über Horrorbilder in neuer
Größe auf Zigarettenschachteln, vierfarbige
Lungenkarzinome, faule Zähne, Krebsgeschwüre im
Rachen und schwarz schwärende Raucherbeine. Werden
eigentlich demnächst auch auf Wahlscheinen (zum Beispiel
auch für das EU-Parlament) abschreckende Fotos von
Politikern und Politikerinnen mit einem gewissen
Gefahrenpotenzial zu sehen sein? In den vergangenen
Jahren wären Silvana Koch-Mehrin und Jorgo
Chatzimarkakis ideale Kandidaten gewesen, oder – in der
Bundespolitik – auch Annette Schavan (»Vorsicht! Politik
kann zur Enthüllung unangenehmer akademischer
Geheimnisse führen!«) bzw. Rainer Brüderle (Prosit).
Bildnisse von Karl-Theodor Maria Nikolaus Johann Jacob
Philipp Franz Joseph Sylvester Freiherr von und zu
Guttenberg mit entsprechendem Kommentar hätten
allerdings nur auf großflächige Plakatwände gepasst. Der
absolute Knaller internazionale aber wäre vermutlich Silvio
Berlusconi gewesen (»Attenzione! Italienische Politiker
stehen womöglich in Verbindung mit der Mafia und sind
immer wieder in Bunga-Bunga-Affären verwickelt!«). Für
Wahlkampfslogans wäre dann jedoch auf den
Werbeplakaten kaum noch Platz gewesen – was wiederum



nicht unbedingt zum Nachteil gereicht hätte, weil diese
Simpel-Schlagwörter meist ohnehin so gut wie nichts
aussagen.

Natürlich wird dies aber nicht geschehen, eher werden auf
Senfgurken Warnungen vor der Gefahr des Erstickens bei
nicht sachgerechtem Verzehr und auf Klobürsten Hinweise
wie »Nicht zum Reinigen der Zähne geeignet!«
aufgedruckt.

Wenn wir einmal davon ausgehen, dass die EU einst mit
einem Vorschuss an Vertrauen bei den Bürgern an den
Start gegangen ist – ein großes Europa der Vaterländer,
kulturell vielfältig und mit einer gewichtigen Stimme in der
Welt, ein territorialer Großraum ohne Grenzen, mit Handel
und Wandel ohne Zollschranken und einer Währung für
alle, bei derartigen Vorstellungen kann man als EU-Bürger
ja schon ins Schwärmen geraten –, so haben die politischen
Vertreter der EU und ihre Bürokraten leider über die Jahre
und Jahrzehnte jedes noch so positive Image durch ihre
fragwürdigen und zum Teil recht unsinnigen Aktivitäten
verwässert und die Liebe zur Idee in ihr Gegenteil
umschlagen lassen. Das beginnt schon beim Umfang ihrer
textlichen Einlassungen mit Rechtscharakter:

Das Vaterunser hat 56 Wörter, die Zehn Gebote haben 297
und die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 300.
Aber eine Verordnung der EWG-Kommission über den
Import von Karamellen und Karamellprodukten zieht sich
über 25 911 Wörter hin.

Eine schöne Argumentationslinie, in der Tat, aber die
Sache hat einen Haken: Die obige Formulierung ist zwar
ein Originalzitat, aber eine EU-Verordnung über den Import
von Karamellbonbons gibt es nicht. Mit diesem so
überzeugenden Vergleich wurde Alwin Münchmeyer,



damals Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken
1974 im Spiegel zitiert, die betreffende Verordnung hat er
sich, in ironischer Absicht, aber nur ausgedacht. Später
übernahmen dennoch zahlreiche Politiker und Journalisten,
unter ihnen Franz Josef Strauß oder auch Bodo H. Hauser
und Ulrich Kienzle, die scheinbar so bezeichnende
Beweisführung zum Nachteil der EU, eben weil sie so
aussagekräftig ist.

Auch wenn der Verweis auf die angeblich 25 911 Worte der
Karamellbonbon-Verordnung gut klingt und seine Wirkung
tut, eine solche Anweisung zum Thema Plombenzieher
braucht es gar nicht, es gibt hinreichend andere Beispiele
des bürokratischen Blödsinns, den EU-Beamte verzapften
und immer noch verzapfen. Es existieren – und diese
Aufzählung ist keineswegs vollständig – ungemein
wortreiche Vorschläge, Empfehlungen oder Vorschriften für

die Länge von Schnullerketten
den Durchmesser von Äpfeln
den Inhalt von Schweineställen
die Zündneigung von Zigaretten
die Eigenschaften von Pizza
(hierbei handelt es sich um ein besonders aufwändiges
Bürokratieprojekt, man könnte schon fast an eine Pizza-
Connection denken …)

das Fassungsvermögen von Kondomen
die Kostenerstattung für Viagra für EU-Beamte
(schließlich haben sie auch sonst einiges durchzustehen
…)
die Schutzhelmpflicht für Seiltänzer
die Farbe von Notdienst- und Rettungswagen
die Nutzung von Teebeuteln
die Sonnenscheindauer für Arbeitnehmer
(und im Zusammenhang damit die optimale Fläche des
Dekolletes von Biergarten-Kellnerinnen …)
die Veröffentlichung von Tierbildern im Internet



die Form und Farbe von Führerscheinen
die Berufsbezeichnung von Tagesmüttern
(»Lebensmittelunternehmerinnen«).

Und dies ist nur kleiner Ausschnitt aus dem großartigen
Schaffen von zahllosen engagierten Mitarbeitern an EU-
Schreibtischen. Aber mal ehrlich: Hätten Sie von Beamten
etwas anderes erwartet?

Wie die EU reguliert

Eine wichtige Begriffsklärung vorab, bevor es in die
detaillierte Darstellung der EU-Großtaten geht: Der
Gesetzgeber Europäische Union äußert sich mithilfe zweier
Rechtsakte: Es gibt EU-Richtlinien und EU-Verordnungen.
Beides sind effektive bürokratische Waffen und sollten
eigentlich von der Genfer Konvention als unsinnig und
unmenschlich verboten werden – meinen deren Kritiker.

EU-Richtlinien setzen den Mitgliedsstaaten sozusagen die
Pistole auf die Brust: Bis zum Soundsovielten des Jahres
zweitausend-x müsst ihr, nationale Parlamente, die
Regelungen der EU in Gesetze gießen. Das geschieht zwar
nicht immer in allen EU-Staaten zu 100 %, versetzt aber
wiederum zahllose nationale Parlamentarier, deren
Mitarbeiter und zahllose ausführende Beamte in einen
hektischen bürokratischen Schaffensrausch mit manchmal
unabsehbaren Folgen. Gelingt die Umsetzung, wird es zum
Beispiel mancherorts zappenduster, so geschehen infolge
der gefürchteten Ökodesign-Richtlinie 2005/32/EG -
Glühbirnenverbot.

EU-Verordnungen hingegen sind von unmittelbar
durchschlagender Wirkung: Jede noch so intellektuell



randständige Regelung, die als EU-Verordnung in die Welt
gesetzt wird, ist augenblicklich in der gesamten
Europäischen Union geltendes Recht.

Klare Regelung? Nur zwei gesetzgeberische Instrumente?
An sich ja, aber damit sind die Bürokraten ja noch nicht
fertig. Ob Richtlinie oder Verordnung, der verwaltende
Beamte hat erst dann Spaß an seinen Ergüssen, wenn es
richtig schön kompliziert wird. Jedes Gesetz braucht
Durchführungsbestimmungen, und die heißen in der EU
auch – Verordnungen. Wie könnte man besser Chaos
anrichten? Zwei unterschiedliche Dinge mit derselben
Bezeichnung – das ist Kultbürokratie!

Durchführungsbestimmungen oder eben -verordnungen
werden von der EU-Kommission erlassen, der Rat der
Gemeinschaft ermächtigt sie dazu. Die unterschiedlichen
nationalen Regierungen haben ein Mitspracherecht, eine
Vielzahl von Beamten aus den nationalen Ministerien
erfreut sich an der Mitarbeit in Ausschüssen und darf sich
bei der Formulierung der wunderschönsten Verordnungen
einbringen. Ausschüsse sind sozusagen Swingerclubs der
Bürokratie. Jeder treibt es exzessiv mit jedem.

Genug Chaos? Nein! Da wäre auch noch eine gewisse
Auswahl an weiteren Rechtsinstrumenten, welche sich die
Papierkrieger ausgedacht haben, zum Beispiel der
Beschluss und der Rahmenbeschluss. Allerdings driften wir
hier in Bereiche ab, die das ungeschulte bürokratische
Gehirn nicht erfassen kann, ja, der einfache EU-Bürger
könnte gar geistigen und seelischen Schaden nehmen,
wenn er sich tiefer in dieses Labyrinth vorwagte, was
dieses Buch keinesfalls zum Ziel hat. Bleiben wir lieber
gesund – und ein wenig unwissend, wenn es gar zu sehr um
Spitzfindigkeiten geht …



Die EU in Feld, Wald und Wiese

Gleichgültig, ob der Wanderer in einem EU-Land seinen
Fuß auf eine wilde Wiese setzt, ob er Ackerland
durchschreitet oder durch einen Garten wandelt –
irgendeine EU-Verordnung regelt bestimmt irgendetwas,
ohne dass irgendjemand, und schon gar nicht besagter EU-
Bürger auf Wanderschaft, darum gebeten hätte. Aber so ist
das nun einmal: Wer, ohne die konkreten Folgen zu
bedenken, ein Bürokratie-Monster in die Welt setzt (ja, da
ist es wieder, jetzt in freier Wildbahn), muss sich nicht
wundern, wenn es anschließend umherirrt, nach Beute
lechzt und schließlich irgendwo im hintersten Winkel seine
Krallen in ein nichtsahnendes Opfers schlägt.

Auf die Sau gekommen:
Die EU räumt auf im Schweinestall

Ach, die gute alte Zeit! Jahrhundertelang lebten Schwein
und Bauer ohne jede Vorschrift einträchtig zusammen –
beide konnten nicht lesen, was ihre Zufriedenheit noch
steigerte; beide fühlten sich wohl unter der Sonne ihres
einfachen Universums, das Schwein in seinem Stall, der
Bauer in seiner Kate. Was das Schwein anging, nahm das
Wohlgefühl allerdings meist ein abruptes Ende. Die
Harmonie war nämlich für eine der beiden Parteien
trügerisch, die Liaison endete mit ihrem gewaltsamen
Ableben, und weitaus häufiger war davon das Schwein als
der Bauer betroffen. Aber alles Gute hat eben einmal ein



Ende, und bis dahin suhlte sich auch das Schwein im
Schlamm archaischer Regellosigkeit. Irgendwann
allerdings meinten Brüssels Bürokraten, dass es so einfach
nicht weitergehen könne, und begannen an bürokratischen
Fesseln zu stricken …

Und so trat die Verordnung Richtlinie 91/630/EWG des
Rates vom 19. November 1991 über Mindestanforderungen
für den Schutz von Schweinen in Kraft. In diesem
Meisterwerk eines oder vielleicht auch mehrerer
Schreibtischtäter wird dies und das geregelt, zum Beispiel
auch, wer überhaupt was ist. Zu beachten ist hier vor allem
der Punkt 10 – ordnet sich doch dort die zuständige
Behörde recht eigentlich besehen unter den Schweinen ein:

Im Sinne dieser Richtlinie sind
1. »Schweine«: Tiere der Gattung Schwein jedes Alters für

Zucht- bzw. Mastzwecke;
2. »Eber«: geschlechtsreife männliche Schweine, die zur

Zucht bestimmt sind;
3. »Jungsauen«: geschlechtsreife weibliche Schweine vor

dem ersten Wurf;
4. »Sauen«: weibliche Schweine nach dem ersten Wurf;
5. »säugende Sauen«: weibliche Schweine vom Beginn der

perinatalen Phase bis zum Absetzen der Saugferkel;
6. »trockengestellte und trächtige Muttertiere«: Sauen

vom Zeitpunkt des Absetzens bis zur perinatalen Phase;
7. »Saugferkel«: Ferkel vom Zeitpunkt der Geburt bis zum

Absetzen;
8. »Absatzferkel«: abgesetzte Ferkel bis zum Alter von

zehn Wochen;
9. »Mastschweine/Zuchtläufer«: Schweine vom Alter von

zehn Wochen bis zur Schlachtung bzw. zum Decken;
10. »zuständige Behörde«: die zuständige Behörde im Sinne

des Artikels 2 Nummer 6 der Richtlinie 90/ 425/EWG
(6).



Da es nun kein Problem mehr ist, Ross bzw. Sau und Reiter
bzw. Beamte zu benennen, kann man ins Detail einsteigen.
So muss der EU-Landwirt etwa dafür sorgen, dass den
Schweinen in ihrem Koben »manipulierbares Material« zur
Verfügung steht, also Heu, Stroh oder Kompost, damit die
Tiere sich artgerecht einrichten können. Das wird ihm
nicht ganz leichtfallen, wenn man einen Blick darauf wirft,
wie viel Raum den Schweinen laut EU in ihrem Stall
zusteht. Schöner Wohnen ist da kaum zu realisieren:

Die uneingeschränkt benutzbare Bodenfläche, die jedem
Absatzferkel oder Mastschwein/Zuchtläufer in
Gruppenhaltung zur Verfügung stehen muss, muss
mindestens folgende Größe haben:

– 0,15 m² bei einem Durchschnittsgewicht der Schweine
von bis zu 10 kg,

– 0,20 m² bei einem Durchschnittsgewicht der Schweine
von 10 bis 20 kg,

– 0,30 m² bei einem Durchschnittsgewicht der Schweine
von 20 bis 30 kg,

– 0,40 m² bei einem Durchschnittsgewicht der Schweine
von 30 bis 50 kg,

– 0,55 m² bei einem Durchschnittsgewicht der Schweine
von 50 bis 85 kg,

– 0,65 m² bei einem Durchschnittsgewicht der Schweine
von 85 bis 110 kg,

– 1,00 m² bei einem Durchschnittsgewicht der Schweine
von über 110 kg.

Einmal ganz abgesehen von dem generell skandalös
geringen Platzangebot für die künftigen
Schnitzellieferanten: ob 0,05 m² mehr Lebensraum das 12-
Kilogramm-Schwein wirklich glücklicher machen als das
10-Kilogramm-Schwein mit 0,05 m² weniger? Ob das 108-
Kilogramm-Schwein nicht vor Neid erblasst, wenn es sieht,



dass das 111-Kilogramm-Schwein über 0,35 m² Standfläche
mehr verfügt? Aber vielleicht versteht das 108-Kilogramm-
Schwein, dass das 111-Kilogramm-Schwein diese 0,35 m²
Standfläche dringend benötigt, um seine letzten Dinge zu
regeln, denn dieser eine Quadratmeter ist die letzte
Station, bevor Porky Pig zu einer ungewissen Reise
aufbrechen muss …

Die Folgen in der Praxis

EU-Verordnung macht Bauern wahnsinnig – Gestern
wurde der ostfriesische Landwirt Hauke R. (53) mit einem
Nervenzusammenbruch, neudeutsch Burnout, in das
landwirtschaftliche Sanatorium »Ruhige Scholle« in
Norden/Ostfriesland eingewiesen. Er hatte über mehrere
Wochen versucht, in seinen Stallungen die Einhaltung der
Richtlinie 91/630/EWG für jedes einzelne Schwein zu
überprüfen, wobei angesichts der großen Zahl – 12 000
Stück – gewisse Schwierigkeiten auftraten. Auch sahen die
einzelnen Tiere den Sinn der Richtlinie nicht ein und
weigerten sich beharrlich, die ihnen zugewiesene
Bodenfläche korrekt einzunehmen. Sie drängten sich
immer wieder auf viel zu engem Raum zusammen oder
benutzten als Einzeltiere viel zu große, ihnen gar nicht
zustehende Freiflächen, was bei Hauke R. zum
sogenannten »Bauer sucht Sau«-Syndrom führte. Der
Agronom wird nun mit zwölf anderen Landwirten in der
Therapiegruppe »Miss Piggy« einer Desensibilisierungs-
Behandlung unterzogen.

»Vogelgrippe«: Bürokraten im
Hühnerstall



Nein, nicht nur das Schwein bedarf des Schutzes durch die
EU – auch das in Krisensituationen als kopflos bekannte
Hühnervolk kann nur gewinnen, wenn EU-Beamte
beschwörende Gesetzesworte zu seinem Wohl verfassen
und zum Beispiel endlich einmal klar und eindeutig
definieren, was eine Legehenne ist, legten doch Millionen
und Abermillionen Hennen bisher Eier, ohne die geringste
Ahnung zu haben, wer sie überhaupt sind. Parallel läuft
vermutlich ein Alphabetisierungsprogramm für Hennen,
dem sich mancher Landwirt anschließen sollte, um den
Text der folgenden Verordnung besser verinnerlichen zu
können:

Auszug aus der Verordnung zum Schutz
landwirtschaftlicher Nutztiere und anderer zur Erzeugung
tierischer Produkte gehaltener Tiere bei ihrer Haltung
(Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung – TierSchNutztV),
bei der EU bekannt unter 2001/312/D:

§ 2 Begriffsbestimmungen
…
4. Legehennen: legereife Hennen der Art Gallus gallus, die

zur Erzeugung von Eiern, die nicht für
Vermehrungszwecke bestimmt sind, gehalten werden.

5. Nest: ein gesonderter Bereich zur Eiablage.
…
8. Kaltscharrraum: witterungsgeschützter, mit einer

flüssigkeitsundurchlässigen Bodenplatte versehener,
nicht der Klimaführung des Stalles unterliegender Teil
der Stallgrundfläche, der vom Stallgebäude räumlich
abgetrennt, den Legehennen unmittelbar zugänglich
und mit Einstreumaterial ausgestattet ist

Sind das nicht Worte von großer Schönheit?
Vermehrungszwecke …, Einstreumaterial …,
Kaltscharrraum – gibt es eigentlich auch einen


